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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Soweit die Amtsrevision eine Unvollständigkeit der Schätzungsgrundlagen im angefochtenen Erkenntnis rügt, kann das

Finanzamt im fortzusetzenden Verfahren - unbeschadet einer Mitwirkungsp<icht der Mitbeteiligten (vgl. etwa die in

Ritz, BAO5, unter Rz 19 zu § 184 BAO wiedergegebene Rechtsprechung) - auch seinerseits zur Erweiterung der

Grundlagen der Schätzung beitragen.Soweit die Amtsrevision eine Unvollständigkeit der Schätzungsgrundlagen im

angefochtenen Erkenntnis rügt, kann das Finanzamt im fortzusetzenden Verfahren - unbeschadet einer

Mitwirkungsp<icht der Mitbeteiligten vergleiche etwa die in Ritz, BAO5, unter Rz 19 zu Paragraph 184, BAO

wiedergegebene Rechtsprechung) - auch seinerseits zur Erweiterung der Grundlagen der Schätzung beitragen.
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